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Niedersachsen sagt dieses:

Unterrichtsstunden, die wegen des angeordneten Unterrichtsausfalls nicht erteilt werden
können, sind als Minderzeiten im Sinne des § 4 Abs. 2 der Bezugsverordnung zu e) zu
berücksichtigen. Dies gilt nicht, soweit die jeweilige Lehrkraft während der ausfallenden
Unterrichtsstunden auf Weisung der Schulleitung andere dienstliche Aufgaben (u.a. Aufsichts-
und Betreuungsaufgaben im Rahmen der Verlässlichen Grundschule) wahrnimmt.
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